
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 11 § 12 RAO
 RAO - Rechtsanwaltsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2025

§ 12.

Die in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betre0en, soweit dies inhaltlich in Betracht

kommt, Frauen und Männer gleichermaßen.
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